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1.3 Aufgaben der Kirche

1. Wesen, Auftrag und Aufgaben der Kirche

Der Auftrag der Kirche lässt sich in acht Grundaufgaben zusammenfassen

Priestertum 
aller Gläubigen

Den Menschen 
das Evangelium 
nahe bringen

Rituelle und 
festliche Begleitung 
an den Eckpunkten 
des Lebens

Seelsorge 
und Beratung

Religiöse 
Bildung

Diakonisches
Handeln

Gesellschaftliche
Verantwortung und
Weltverantwortung

Ökumenische
Beziehungen

Auftrag der Kirche
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2.2 / 2.3 Gesellschaftliche Faktoren und Binnenkirchliche Probleme

2. Ausgangssituation

Säkularisierung 
und Wertewandel

Individualisierung 
und Pluralisierung

Komm-Struktur

Milieuverengung

Innere Distanz

Binnen-
orientierung

Rückgang der Bereit-
schaft zu kirchlichem, 
politischem und 
sozialem Engagement

Wertewandel

Wandel der Familien 
zu Orten religiöser
Sprachlosigkeit und
Hilflosigkeit

Multikultureller 
und multireligiöser 
Wandel in Deutschland

Medienwelt führt 
zur Bild- und Zeichen-
kultur, nicht zur
Wortkultur

Wandel zur Wissens- 
und Informations-
gesellschaft

Deutschland auf dem Weg
zur Freizeitgesellschaft

Gesellschaftliche Faktoren

Hausgemachte Probleme

Selbstsäkularisierung
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2.4 Herausforderungen für die kirchliche Arbeit

2. Ausgangssituation

Die fünf Herausforderungen 
für die kirchliche Arbeit

Eine Krise ist auch eine Chance – eine realistische Chance für Veränderungen

Akzeptanzkrise

Profilkrise

Mitgliederentwicklung

Finanzsituation

Strukturprobleme 
und Reformstau

➔
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2. Ausgangssituation
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2.4 Herausforderungen für die kirchliche Arbeit

Mitgliederentwicklung in der EKvW 
von 1998 bis 2015 in den kommunalen Grenzen

EKvW-Mittel:
-16,2 %



Evangelische Kirche von Westfalen
Reformvorlage 2000

2.4 Herausforderungen für die kirchliche Arbeit

Vergleich Gesamtkirchenmitglieder zu 
erwerbsfähigen Kirchenmitgliedern in der EKD

2. Ausgangssituation2. Ausgangssituation
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Ist-Stände Vorausberechnung

■ Evang. Kirchenmitglieder
■ Kirchenmitglieder im erwerbsfähigen Alter
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32Mehr Mitglieder-
orientierung

➔
➔

➔

➔
Wieder-
gewinnung von 
ausgetretenen
Mitgliedern

Trend

Gewinnung 
von Menschen, 
die noch nie 
Mitglieder einer 
ev. Kirche waren

1
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3.2 Wachsen gegen den Trend – Es geht um drei Schritte:

3. Mitgliederorientierung
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3.3 Was heißt Mitgliederorientierung?

3. Mitgliederorientierung

Theologische Aspekte
Das Evangelium

erreicht

begleitet

bewegt

prägt

Das „Gespräch 
auf Augenhöhe“

mit den Menschen im 
persönlichen Kontakt 
stehen

den Glauben im 
Gespräch halten

Arbeitsorganisatorische
Aspekte

Erwartungen der Menschen vor Ort:

Differenzierte Angebote

Klare und überschaubare
Strukturen

Erreichbare Informationswege

Drei Aspekte prägen die Mitgliederorientierung
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3.5 Formen der Wahrnehmung von Kirchenmitgliedschaft

3. Mitgliederorientierung

Die verschiedenen Formen der Mitgliedschaft sind nicht alternativ zu verstehen,
sondern werden von den Mitgliedern kombiniert wahrgenommen

Beteiligung

an Kirche als dem 
unmittelbaren sozialen

Lebensraum 
(ortsgemeindlich)

Sachbezogen

an Gruppen mit 
eigenem Frömmigkeitsstil 

(ortsunabhängig)

als Wahrnehmung 
sozialer Verantwortlichkeit

biographisch orientiert

im Bildungs- und
Kulturbereich, in 
Beratung und Diakonie

➔

➔

➔

➔

➔

➔
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3.6 Mitgliederorientierte Angebote

3. Mitgliederorientierung

Kirche ist ein Leib mit vielen Gliedern, die aufeinander bezogen sind und gegenseitig
aufeinander verweisen.

Grundangebot 
jeder Gemeinde

Differenziertes 
Programm

Gottesdienst

Kindergottesdienst

Eltern-Kind-Gruppe

Beratung und Seelsorge

Kirchlicher Unterricht

Gemeindebrief

Jugendfreizeit

Verlässliche Sprechzeiten

...

Ein differenziertes Angebot von Gottes-
diensten und anderen Formen der Spiritualität
ermöglichen

Ein Programm für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen

Initiativen im Blick auf die „treuen 
Kirchenfernen“ verwirklichen

Die Förderung, Unterstützung und Neu-
gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern verwirklichen

Ein Programm für die Wahrnehmung ihrer
Bildungsverantwortung anbieten

Ein Konzept für die Wahrnehmung ihrer 
gesellschaftlichen und diakonischen Verant-
wortung und Mitarbeit im kommunalen Raum
erarbeiten und umsetzen

Ein Konzept für eine effektive Öffentlichkeits-
arbeit erstellen und umsetzen

Zusätzlich gibt es an jedem Ort bestimmte Heraus-
forderungen, für die die Gemeinde den richtigen „Schlüssel“

finden muss. (Siehe Seite 34 der Reformvorlage)

Kooperations-
formen mit anderen

Gemeinden



Gemeinsame Dienste
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3.7 Mitgliederorientierte, kirchliche Arbeit

3. Mitgliederorientierung

Die Vielfalt der kirchlichen Angebote bedeutet keine Konkurrenz, sondern ein gleichberechtigtes
Miteinander von Kirchengemeinde und gemeinsamen Diensten.

Grundangebot GrundangebotDifferenziertes Angebot

Gemeinsame Dienste 
unterstützen einzelne
Gemeinden

Gemeinden helfen sich 
untereinander oder 
nehmen exemplarisch 
Aufgaben wahr

Gemeinsame Dienste 
vernetzen ihre Arbeit 
untereinander

Kirchengemeinden

Gegenseitige Ergänzung von Ortsgemeinde 
und gemeinsamen Diensten durch Vernetzung
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4.1 Ehrenamtliche Arbeit

4. Menschen, die in der Kirche arbeiten

Freiwilligkeit

Unentgeltlichkeit

Freie Entscheidung

Mindestmaß an 
Verbindlichkeit

Die Ehrenamtliche Arbeit

Unsere Kirche wird durch ehrenamtliche Arbeit getragen

Unverzichtbarkeit

Fortbildungsverpflichtung

Erstattung der Selbst-
kosten als Bringschuld 
durch die Kirche

Informelle Anerkennung

Wir-Gefühl, Identifikation

Vereinbarungen und 
Verabredungen zwischen 
Personen und Kirche

Einsatz nach Talenten

Partnerschaftlicher 
Umgang aller miteinander

Idealismus und christliche 
Grundeinstellung

Berücksichtigung von 
Wünschen, Zeitbudget, 
Qualifikation

Zielfindung, Bestands-
aufnahme, Planung

Findet statt in: 
Gemeinden, Initiativen, 
Diakonie, Krankenhäusern, 
Beratung, Seelsorge

Aufgaben / Verantwortung 
durch Wahlen / Berufung

Hoher Grad an Verbindlichkeit

Motivation / Frauenanteil / 
Miteinander Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche

Das Ehrenamt

Findet statt in: 
Presbyterien, Synoden, 
Vorständen, Fördervereinen, 
Stiftungen, etc.

Empfehlungen zur Gestaltung ehrenamtlicher Mitarbeit
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4.2 Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

4. Menschen, die in der Kirche arbeiten

Konstruktives, geschwisterliches Miteinander 
durch vertrauensvolle Zusammenarbeit

Gleichstellung von Frauen und Männern

Einführung eines Personalwesens nach den Kriterien

Ziel- und Aufgabenorientierung

Qualitätsorientierung

Strukturklarheit von Rollen und Zuständigkeiten

Stellen- und Personalentwicklungspläne, 
Bedarfsplanungen

Leitbild der Dienstgemeinschaft

Gemeinsame Personalplanung und Personalentwicklung

Ziele:

Kirche als einheitlicher Arbeitgeber

Durchlässiger Arbeitsmarkt

Strukturelle Verbindung aller Ebenen
und Gliederungen in Bezug auf inner-
kirchlichen Arbeitsmarkt

Voraussetzungen:

Aufgabenorientierte Personalplanung 
und -entwicklung

Chancengerechtigkeit für Frauen

Stellenprofile und anforderungs-
gerechte Besetzung

Qualifizierung, Fortbildung, 
Berufslaufbahnplanung

Investition in Aus- und Fortbildung

Information und Aufklärung über 
verschiedene Berufsprofile

Einbindung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Kommunikations- und 
Entscheidungsstrukturen

Wertschätzung und Anerkennung



Erwartungen:

Fachkunde

Glaubwürdigkeit

Verhältnis von Familie
und Beruf

Glaubenszeugnis/Profil

Verbindlichkeit

Vertrauenswürdigkeit

Aufgaben nach KO:

Art. 19, 20,21

Kompetenzen:

theologische

spirituelle

seelsorgliche

pädagogische

soziale und diakonische

ökumenische

kybernetische
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4.3 Reform des Pfarrbildes

4. Menschen, die in der Kirche arbeiten

Innerhalb der Gemeinschaft aller Christinnen und Christen ist die Gruppe der Pfarrerinnen und Pfarrer
besonders von der Kirche mit dem Predigtamt zur Verkündigung des Evangeliums und zur Sakraments-
verwaltung beauftragt. Eine Reform des Pfarrbildes ist aus den verschiedenen Gründen notwendig:

Fragen zum Pfarramt
auf landeskirchlicher Ebene

Aus-, Fort- und
Weiterbildung

Fragen der Personal- 
und Stellenplanung,
„Kultur des Wechsels“

Dienst- und
Besoldungsrecht

auf Gemeindeebene

Konzeption, Stellenbeschreibungen,
Aufgabenklärung, Arbeitszeitgestaltung

Besetzung von Pfarrstellen,
Anforderungsprofil

Erreichbarkeit, Residenzpflicht

auf Kirchenkreisebene

Ziele, Angebote,
Schwerpunkte

Kirchenkreis ist
Planungsebene

Vernetzung von
Gemeinden und
gemeinsamen 
Diensten

Anzahl

Besoldungsstruktur

Ausbildung Qualität

Rechenschaft ➔➔➔

➔ ➔ ➔

➔
➔

➔
Weltfremdheit

Reformen
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5.1 Problemstellung

5. Leitungshandeln auf allen Ebenen

In der Befragung aller 33 Kirchenkreise im Sommer 1999 wurden im Blick auf den Themenbereich
Leitungsverantwortung verschiedene Problemstellungen aufgezeigt:

Kirchengemeinden

Presbyterien,
Vorsitzende,

Kirchmeisterinnen
und Kirchmeister,

Ausschüsse

Leitungskrise:
zu wenig strategi-
sche Arbeit in den
Gremien aufgrund
mangelhafter Rollen-
beschreibung und
fehlender Geschäfts-
führung)

Größe,
Zusammensetzung 
und Wahlperiode

Kleinteilige, opera-
tive Beschäftigung
mit Einzelproblemen,
daher keine strate-
gische und kozep-
tionelle Leitung

Ausschüsse haben
oft keine klare Auf-
gabenzuweisung
und keine definier-
ten Kompetenzen

Fehlende persön-
liche Qualifikation
und Kompetenz der
Amtsinhaberinnen
und Amtsinhaber

Unflexibilität der
Verwaltungsordnung
(z.B. bei Genehmi-
gungen)

Kirchenkreise

Kreissynoden,
KSV,

Superintendentinnen
und Superintendenten,

Ausschüsse

Landeskirche

Landessynode,
Kirchenleitung,

Landeskirchenamt,
Landeskirchliche 

Ausschüsse➔ ➔ ➔
Leitungsgremien, Handelnde Leitungspersonen

Problemstellungen
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5.4 Personalführung zur Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung

5. Leitungshandeln auf allen Ebenen

Qualitätsorientierte 
Personalführung

Aufgabenklarheit:

Strukturklarheit:

Dienst- und Fachaufsicht

Leitungsverantwortung

Qualifikation

Organigramme

Zielvereinbarung 
und -überprüfung:

Einzel-/Teamgespräche

konkrete, realistische, 
überprüfbare Ziele

Qualifizierung und 
Kompetenzvernetzung

Evaluation

Personalentwicklung:

Mitarbeitendengespräche

Individuelle 
Fortbildungsplanung

Fortbildungsverpflichtung

Personalinformationssystem und 
Personalentwicklungsplanung

Leitungsspannen nicht 
zu groß (Delegation von
Leitungsfunktionen)

Qualitätsorientierte Personalführung orientiert sich an vier Kriterien:

➔

➔
➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Aufgaben,
Dienstanweisungen

Zuständigkeiten

Stellenbeschreibungen

Anforderungsprofile
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6.3 Organisation der kirchlichen Verwaltung

6. Verwaltung

Die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben soll gleichermaßen dezentral wie zentral erfolgen

Das Kontaktbüro / Gemeindebüro

zentral

Die zentrale Verwaltungsstelle 
(Art. 104, Absatz 2 KO)

Aufgaben:

Erledigung schrift-
licher Arbeiten

Verwaltung kleinerer 
örtlicher Kassen

Organisation und 
Verwaltung von 
Sammlungen

Anmeldungen von 
Amtshandlungen

Terminabsprachen

Führung der 
Kirchenbücher

...

Aufgaben:

konzeptionelle und 
planerische Tätigkeiten

operatives Verwaltungs-
geschäft für einzelne UG

Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsplanung für 
Kirchengemeinden und 
Kirchenkreis

Personalangelegenheiten 
aus dem Dienst- und 
Arbeitsrecht

Bau- und Liegenschafts-
verwaltung

Meldewesen, EDV und 
Informations- und 
Kommunikationstechnik 
(IT)

...

Organisation:

Gemeindebüro als 
Kontaktbüro für die 
Menschen im Stadtteil

Anpassung an 
örtliche Situationen,
z.B. in der ländlichen 
Diaspora

Organisation:

kirchenkreisübergreifend
im Gestaltungsraum

durch Abschluss einer 
kirchenrechtlichen 
Vereinbarung oder

durch Bildung eines 
Zweckverbandes

dezentral



Evangelische Kirche von Westfalen
Reformvorlage 2000

7.2 Ziele zur strukturellen Ausgestaltung mitgliederorientierter Arbeit

7. Klare Strukturen und Vernetzung

Um die Mitgliederorientierung strukturell auch zu ermöglichen, lassen sich folgende Ziele fomulieren:

1 2
4

5 6

Erreichbarkeit von hauptamtlich
Mitarbeitenden (Sicherstellung 
der Vertretung)

Ermöglichung von fachlicher
Vernetzung und gabenorientierter
Aufgabenwahrnehmung

Verbesserung der Außen-
orientierung und öffentlicher
Wahrnehmbarkeit

Schaffung eines differenzierten
Angebots durch Profilierung 
von bestimmten Orten

Verwirklichung zukunftsfähiger 
und nachhaltiger Größen 
von KG und KK

3 Niemand soll allein 
einen Dienst versehen



Evangelische Kirche von Westfalen
Reformvorlage 2000

7.3 Modelle für Kirchengemeinden

7. Klare Strukturen und Vernetzung

mehr Fachlichkeit im Stadtteil vernetzen

mindestens vier Pfarrstellen

mindestens 10.000 Gemeindeglieder

deutlich weniger Predigtstätten als Pfarrstellen

ein Kontaktbüro

gemeindliche und/oder übergemeindliche 
Dienste (z.B. Jugendarbeit)

Ortsnähe und persönliche Erreichbarkeit

mindestens zwei Pfarrstellen

mindestens 4.000 Gemeindeglieder

2 - 4 Predigtstätten 

ein Kontaktbüro vor Ort

Vertretungsregelung in der Region / Verbund

Identität von Kirche und 
Wohn- und Lebenswelt

mindestens drei Pfarrstellen

mindestens 7.500 Gemeindeglieder

weniger Predigtstätten als Pfarrstellen

ein Kontaktbüro

übergemeindliche Dienste (z.B. Jugendarbeit)

Ortsnähe und flächenmäßige Begrenzung

mindestens eine Pfarrstelle

mindestens 1.500 Gemeindeglieder

1 - 5 Predigtstätten 

ein Kontaktbüro vor Ort

Vertretungsregelung in der Region / Verbund

Stadtteilgemeinde Kirche in der Kommune

Kirche auf dem Land Kirche in der ländlichen Diaspora
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7.4 Wie können gemeinsame Dienste zusammenarbeiten

7. Klare Strukturen und Vernetzung

Öffnung der 
Kirchen zur 
differenzierten
Gesellschaft

Kooperations-
angebot einzelner
Gemeinden

Verankerung in
Kirchenordnung?

Abdeckung des erhöhten
Bedarfs in Ballungsräumen?

Strukturelle 
Ansiedelung auf 
welcher Ebene?

Vorhaltung 
welcher Grund-
aufgaben?

Notwendigkeit welcher 
gemeinsamen Dienste über 
Grundangebot hinaus?

Verhinderung der
Verdrängung zwischen
den Berufsgruppen?

Angebot 
des KK

organisiert als
Kooperations-
angebot 
verschiedener KK

Angebot der
Landeskirche

Soziale Dienste und
Anwaltschaft für Problem-
und Randgruppen

Ergänzung der 
Angebote der
Ortsgemeinde

Angebote 
neu definieren

Profil 
entwickeln

Vernetzungsmöglichkeit 
und Kooperationen klären

Entwicklung von Modellen 
für eine klare Leitungsstruktur

Festlegung eines landeskirchlich einheitlichen
ausgewogenen Verhältnisses der gemeindlichen 
Dienste gegenüber den gemeinsamen Diensten

Strukturen mitglieder-
orientiert gestalten

Wie kann die Arbeit 
der gemeinsamen Dienste

strukturell verbessert
werden?

➔➔
➔

➔

➔
➔➔

➔

➔➔
➔

➔➔

Welche Impulse 
und Fragen zur

Weiterarbeit können
gegeben werden?

➔ ➔

➔ ➔➔➔

Welche Konsequenzen 
müssen gezogen werden?

Wofür stehen die
gemeinsamen Dienste?
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7.5 Modelle für Kirchenkreise

7. Klare Strukturen und Vernetzung

Der Kirchenkreis als Verfassungsebene dient der Vernetzung von Kirchengemeinden in einer Region. 
Zur Verbesserung der gemeindlichen Zusammenarbeit im Kirchenkreis ist es nötig und sinnvoll, 
innerhalb des Kirchenkreises unter Beteiligung der Gemeinden Kooperationsräume zu bilden.

Je 3-6 Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter der Superintendentin bzw.
des Superintendenten sind dem KSV
zugeordnet

Je 10-15 Pfarrstellen werden durch 
die Superintendentin bzw. den
Superintendenten regional vernetzt
und personalwirtschaftlich begleitet

Größe KK von 120.000 
bis 150.000 Gesamt

Größe KK im Blick auf 
Repräsentanz und Darstellung 
der Einheit von Kirche in 
einer Region

Leitungsspanne für das Amt 
der Superintendentin bzw. des 
Superintendenten

Anzahl und durchschnittliche 
Größe der zugehörigen 
Gemeinden

Strukturelle Verbesserung 
der Zusammenarbeit im KK 
über Kriterien

Spannbreite von 37.000 bis 
148.000 Gemeindeglieder

Leitungsspanne 
Superintendentin bzw. 
Superintendent
gegenüber hauptamtlich 
Mitarbeitenden zwischen 
1:30 und 1:100

Heutige Größen von KK

Gesamtsteuerung fast aus-
schließlich über Finanz-
zuweisungen

keine Verbindung von 
Gemeindegliederpauschalen 
mit inhaltlichen Kriterien

Pfarrstellenpauschalen als 
Kriterium wirken struktur-
konservierend

Heutige Probleme in der
Gesamtsteuerung im KK

Aufgaben der Kirchenkreise in der Reformphase

Begleitung der Gemeinden in
den laufenden Veränderungs-
prozessen

Verbesserung der Kooperation
unter den Gemeinden

Sinnvolle Größe eines Kirchenkreises

Schulung der Leitungs-
personen der Gemeinden

Begleitung der 
gemeinsamen Dienste

➔

➔ ➔



➔
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7.6 Modell für die Einrichtung von Gestaltungsräumen

7. Klare Strukturen und Vernetzung

Ein Gestaltungsraum ist keine eigene Verfassungsebene, sondern bildet Nachbarschaften aus
und dient der Vernetzung von Kirchenkreisen einer Region.

Bestehende Kooperationen 
und Kontakte

Verfassungsrechtlich selbständige 
und gebietsmäßig eingrenzende KK sind
mit dem Ziel untereinander verbunden:

Gemeinsamkeiten
herauszustellen

Sich in einem noch 
festzulegenden 
Prozess anzunähern

Gemeinsame Formen
der Zusammenarbeit
auszubilden

Bisher getrennt voneinander
stattfindende in der Sache 
übereinstimmende Aufgaben
gemeinsam kooperativ und
koordinierend zu erledigen

Einen aktiven Prozess 
der Zusammenarbeit hin 
zur möglichen Fusion 
einzuleiten

Kapazitäten und 
Kompetenzen effektiver 
und effizienter auszunutzen

Gemeinsam gegenüber
Dritten aufzutreten

Divergierende 
Interessen 
auszutarieren

Deckungsgleichheit 
von Gestaltungsraum 
und kommunalen Kreisen 
bzw. Städten

Unterscheidbarkeit 
der Gestaltungsräume 
von den jeweiligen 
Nachbarräumen

Annähernd gleiche 
Mitgliederdichte

Ähnlichkeiten in der 
Gemeindestruktur

Ähnlichkeiten in der
Mitgliederprognose

Effiziente Organisierbarkeit 
von gemeinsamen Aufgaben

Kriterien bei der Bildung von Gestaltungsräumen
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Von der Kirchenleitung beschlossene Gestaltungsräume

Nr.:

Sp. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kirchenkreise (IST)

Sp. 2

Steinfurt-Coesfeld-Borken, Tecklenburg,
Münster, Gütersloh (WAF), Hamm (WAF)

Dortmund-West, -Nordost, 
-Mitte, -Süd

Iserlohn (MK), Lüdenscheid, Plettenberg,
Siegen (Olpe)

Hattingen-Witten, Schwelm, Hagen,
Iserlohn (Hohenlimburg)

Hamm, Unna, Iserlohn (Schwerte), Lünen

Soest, Arnsberg, Paderborn, 
Wittgenstein (HSK)

Gütersloh, Bielefeld, Halle

Herford, Minden, Lübbecke, 
Vlotho

Bochum, Gelsenkirchen u. Wattenscheid
(BO), Herne

Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Gelsenkirchen
u. Wattenscheid (GE), Recklinghausen,
Herne (Castrop-Rauxel)

Siegen, Wittgenstein

Elf Gestaltungsräume

Kommunale Kreise,
kreisfreie Städte

Sp. 3
Münster

Warendorf

Steinfurt

Coesfeld

Borken

Dortmund

Märkischer Kreis

Olpe

Ennepe-Ruhr

Hagen

Unna

Hamm

Hochsauerlandkreis

Soest

Paderborn

Höxter + Lügde

Bielefeld

Gütersloh

Herford

Minden-Lübbecke

Bochum

Herne

Gelsenkirchen

Bottrop

Recklinghausen

Siegen-Wittgenstein

26 Kreise/
kreisfreie Städte

Ev. Einwohner (Kreise,
kreisfreie Städte)

Sp. 4
59.253

52.700

108.227

32.321

44.395

226.873

180.034

16.493

166.916

85.398

174.974

65.088

48.382

78.796

47.388

32.792

164.371

120.409

170.888

213.404

148.723

65.135

104.016

29.004

(RE) 129.422

(Castrop) 26.619

(Dorsten) 21.025

(Gladbeck) 25.196

(Siegen) 141.493

(Wittgenstein) 34.785

Ev. Einwohner in der
kommunalen Region
Gesamt

Sp. 5

296.887

226.873

196.527

252.314

240.062

207.308

284.780

384.292

213.858

335.282

176.278

2.814.461

Prognose neu
Jahr 2015

Sp. 6

292.537

158.806

162.302

189.008

195.932

201.052

246.949

341.544

158.112

255.772

157.785

2.359.799

Erläuterung der Spalten: 

Spalte 4: Stand: 31.12.97, 
Quelle: Kirchliches Meldewesen ROKD,
Ausnahmen: Aufgrund erheblicher
Abweichungen in Dortmund, Paderborn und
Höxter wurden die nachgemeldeten kirchen-
kreiseigenen Zahlen verwendet; 

Spalte 5 ist die Summe von Spalte 4; 

Spalte 6: Datengrundlage ist die Bevölkerungs-
prognose 1996–2015/2040 Basisvariante des
LDS NRW. Neuere Daten liegen nicht vor, da seit
1997 die Bevölkerungsprognose in NRW nicht
mehr differenziert nach deutscher und auslän-
discher Bevölkerung erstellt wird. Grundlage der
Geburten-/Sterbeprognose sowie der Wan-
derungsbilanz ist die Landesprognose. Der Saldo
Eintritte/Austritte wurde regional differenziert
nach den statistischen Unterlagen des
Landeskirchenamtes berechnet.
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Münster
Münster

Hamm

Dort-
mund

Hagen

Bochum

Herne

Gel-
sen-
kir-
chen

Bot-
trop

Biele-
feld

Steinfurt

Borken

Recklinghausen

Coesfeld Warendorf

Gütersloh Lippe

HöxterPaderborn

SoestUnna

Ennepe-
Ruhr-

Kreis
Märkischer 

Kreis
Olpe

Hochsauerlandkreis

Siegen-
Wittgenstein

Herford

Minden-
Lübbecke

Detmold

Arnsberg

Regierungsbezirke, Kreise und Kreisfreie Städte
(Westfalen und Lippe)



Kommunale Kreise, 
Kreisfreie Städte

I Münster, Warendorf,
Steinfurt, Coesfeld,
Borken

II Dortmund

III Märkischer Kreis, Olpe

IV Ennepe-Ruhr-Kreis,
Hagen

V Unna, Hamm

VI Hochsauerlandkreis,
Soest, Paderborn,
Höxter+Lügde

VII Bielefeld, Gütersloh

VIII Herford, Minden-
Lübbecke

IX Bochum, Herne

X Gelsenkirchen, Bottrop,
Recklinghausen

XI Siegen-Wittgenstein

I

II

III

IV
IX

X

XI

V
VI

VII

VIII

Gestaltungsräume (Beschluss Kirchenleitung 
vom 16. September 1999)
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Der Gestaltungsraum modellhaft dargestellt

Kommunale Behörden
bspw. Gemeinden
Städte
kreisfreie Städte
Kreise

Verbände
bspw. IHK
Handwerkskammern
Gewerkschaften
Wohlfahrtsverbände
Parteien

Staatliche Behörden
bspw. Arbeitsämter
Bezirksregierung
Gerichte
Schulverwaltung
Ministerien

Ökumene
andere Konfessionen
andere Religionen
Partnerschaften 
und Ökumene
andere Weltan-
schauungen

Kirchen-
kreis 1

Kirchen-
kreis 3

Kirchen-
kreis 2

Das Modell kann je nach Zahl der Kirchenkreise 
im Gestaltungsraum erweitert oder reduziert werden

Verwaltung
bspw. Personal
Haushalt/Finanzen
Bau/Liegenschaften
zentrale Aufgabe

Gemeinsame Dienste
bspw. Öffentlichkeitsarbeit
Jugendarbeit
Seelsorge (Krankenhaus etc.)
Bildungsarbeit
Schule, Berufs- und
Arbeitswelt
Frauenreferat

Diakonie
bspw. Diakonie-
stationen
soziale Dienste
Beratungsstellen
Altenheime
Krankenhäuser
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Wir erhoffen uns ab Veröffentlichung der Reformvorlage in einem
Stellungnahmeverfahren eine breite Diskussion auf allen Ebenen!

9. Zeitplan und Unterstützung des Reformprozesses

Beginn Stellung-
nahmeverfahren

Beauftragung von
Ortsdezernentinnen
und Ortsdezernenten
sowie Moderatorinnen
und Moderatoren zur
Begleitung und
Unterstützung vor Ort

Maßnahmen Maßnahmen

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April -  Nov.
2000 2001 2002 2005

Stellungnahme-
verfahren bis 
30. April 2001

Einbringen der
Kompetenzen der
landeskirchlichen
Institute und
Einrichtungen;
Entwicklung von
Angeboten

Weitere Runden im
Veränderungsprozess

Landessynode 2000:
Erste Zwischenbilanz

Landessynode 2001:
Ergebnisse Stellung-
nahmeverfahren

Erzielung von 
abschließenden
Ergebnissen

➔ ➔ ➔ ➔


